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Das Land Steiermark gewährt auch heuer wieder einkommensschwachen Haushalten einen 

einmaligen Heizkostenzuschuss von € 340,-- für alle Heizungsanlagen. 
 

Personen mit einer Einkommensgrenze  
 

für Alleinstehende von …………………………………..  €     1.661,00 
 

für im gemeinsamen Haushalt lebende Ehegatten 

bzw. Haushaltsgemeinschaften von ……………………..  €     2.492,00 
 

für jedes Familienbeihilfe beziehende  

im Haushalt lebende Kind ……………………………….. €        498,00 

mögen sich 
 

bis Freitag, 27. Februar 2026 
 

unter Mitnahme der letzten Einkommensnachweise aller im Haushalt lebenden Personen, Nachweise 

über die Heizkosten sowie der Familienbeihilfe und Unterhaltsleistungen, im Gemeindeamt 

Niklasdorf, Zimmer Nr. 5, melden. 

Personen, die einen Anspruch auf „Wohnbeihilfe-Neu“ haben, haben grundsätzlich keinen Anspruch 

auf den Heizkostenzuschuss. 
 

 

 

Der Heizkostenzuschuss des Landes kann ausnahmslos 
 

am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 

von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

und 

am Donnerstag von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 

beantragt werden. 
 

Wichtige Information: 

 

Ab sofort können ID Austria sowie Strafregisterbescheinigungen in der 

Marktgemeinde Niklasdorf ausnahmslos nur mehr nach vorheriger 

Terminvereinbarung beantragt werden (Tel. Nr.: 03842/81 3 11/DW 81). 
  

Niklasdorf, im Oktober 2025     Ihr Bürgermeister: 

 

 

 

  (Johann Marak) 
 

- Bitte beachten Sie auch die Rückseite! – 
 

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Marktgemeinde Niklasdorf. Für den Inhalt verantwortlich: 
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G´sund-NEWS 
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